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IV . Titel .

Von dem Vorſatze und der Fahrlaͤßigkeit, von

Vollendung und Verſuch , von Urhebern und

Gehuͤlfen.

§. 84 .

Jede den Strafgeſetzen zuwiderlaufende Handlung , zu
welcher fich der Handelnde abſichtlich beſtimmt hat , und jeder
ſtrafbare Erfolg derſelben , worauf ſeine Abſicht gerichtet
war , wird ihm zum Vorſatz zugerechnet .

§. 85 .

War die Abſicht des Handelnden nicht ausſchließlich auf,
einen beſtimmten Erfolg gerichtet , ſondern unbeſtimmt
auf einen oder den anderen von mehreren möglichen Er⸗

folgen , ſo wird ihm derjenige davon zum Vorſatz zu⸗
gerechnet , welcher wirklich eingetreten iſt .

§. 86 .

Vorſatz .

alternativer
Borſah.

Hat der Erfolg einer vorſaͤtzlichen Handlung wegen Irr⸗ Verletzung einer

thum oder Verwechslung eine andere Perſon oder eine

andere Sache getroffen , als worauf die Abſicht des Han⸗
delnden gerichtet war , ſo wird ihm die Lhat mit dem wirt -

lich eingetretenen Erfolg in ſo weit zum Vorſatz zugerechnet ,
als durch die Verſchiedenheit zwiſchen der verletzten Perſon
oder Sache , und derjenigen , auf welche die Abſicht des

Handelnden gerichtet war , nicht ein ſchwereres Verbrechen
begründet wird .

§. 87 .

Wer eine Handlung begeht , oder eine Handlung , zu der

er rechtlich verpflichtet war , unterläßt , woraus ohne ſeine

anderen Perſon
oder Sache .

Fahrläßigkeit.
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Abſicht eine Rechtsverletzung entſpringt , die er nach all⸗

gemeiner Erfahrung oder nach ſeiner beſonderen Kennt⸗

niß vorherſehen konnte und zu vermeiden vermocht

hätte , wird dafür nur in den Fällen beſtraft , in welchen das

Geſetz die Fahrläßigkeit namentlich mit Strafe be⸗

droht hat .

———

AA

§. 88 .

Wenn aus einer Handlung , welche auf einen beſtimmten ,

asand Fohe vom Handelnden beabfichtigten , Erfolg gerichtet war , ein

anderer von ihm niht beabfichtigter Erfolg hervorging , fo
wird ihm die That in Bezug auf den beabſichtigten M

Erfolg zum Vorſatz , in Bezug auf den eingetretenen anz

deren Erfolg aber zur Fahrläßigkeit zugerechnet , vor⸗

ausgeſetzt , daß im einzelnen Falle die Bedingungen der

Strafbarkeit der Fahlaͤßgkeit ( §. 87 ) vorhanden ſind .

§. 89 .

oea rafe ten Die volle , im Geſetze einem Verbrechen gedrohte , Strafe
Verbrechens . findet nur dann Anwendung , wenn daſſelbe vollendet iſt .

§. 90 .

roeit Cin Berbrehen , zu deffen Begriff das Gefeg einen bez

ſtimmten Erfolg fordert , ift erſt mit dem Eintritt dieſes
Erfolgs als vollendet anzuſehen .

—

—

—

S 91 .
g

\ F

emeng Handlungen , wodurch die Ausführung eines beabſich⸗
tigten Berbreheng angefangen worden ift , find ale e ntz

fernter Verſuch dieſes Verbrechens zu beſtrafen .

§. 92 .

Vorbereitung . Handlungen , wodurch die Ausführung eines beabſichtigten
Verbrechens ert vorbereitet , aber noh niht ange⸗

fangen wurde , unterliegen keiner Strafe , die Fälle aus⸗

genommen, für welche beſondere Geſetze das Gegentheil
anordnen .
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§. 93 .

Beſteht die Vorbereitungshandlung ſelbſt aus einer ſchon
an ſich ſtrafbaren That , ſo tritt die hierdurch verwirkte

Strafe ein .

§. 94 .

Wegen Handlungen , wodurch die Ausführung eines be⸗

abſichtigten Verbrechens vorbereitet wurde „ welches vom

Geſetz im Fall der Vollendung mit Todes - oder Zucht⸗
hausſtrafe bedroht iſt , kann gegen den Urheber derſelben ,
in ſo fern er für die öffentliche Sicherheit beſonders ge⸗
fährlich erſcheint , die Stellung unter polizeiliche Aufſicht
auf ein Jahr bis fünf Jahre erkannt werden .

§. 95 .

Die Strafe des Verſuchs fäͤllt nicht weg , wenn der Han⸗ „ ea ,delnde zur Ausführung des beabſichtigten Verbrechens aus AREE
Verwechslung oder Irrthum ſich eines untauglichen oder Mamed
Mittels bedient hat , während erein an und für ſich taug⸗
liches anzuwenden glaubte .

§. 96 .

Hat dagegen der Handelnde aus Unverſtand oder u. S Unvere
abergläubiſchem Wahn zur Ausführung des beabſich⸗ Aberglauben .

tigten Verbrechens Mittel gebraucht , welche dazu unter

keinerlei Umſtänden dienlich ſeyn koͤnnen, ſo bleiben
die Verſuchshandlungen ſtraflos .

§. 97 .

Hat der Thäter Alles gethan , was von ſeiner Seite zur Nächſter Verſuch
Vollendung des beabſichtigten Verbrechens nothwendig war ,
ift jedoch der zum Begriffe des vollendeten Verbrechens er —

forderliche Erfolg aus Urſachen nicht eingetreten , welche
ihren Grund nicht in ſeinem Willen , noch in ſeiner eigenen
Handlungsweiſe hatten , ſo iſt die That als nächſter Ver⸗

ſuch des beabſichtigten Verbrechens zu beſtrafen .
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Strafe : a. des
entfernten Ver⸗

ſuchs.

b. des nächſten .
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§. 98 .

Die Strafe des entfernten Verſuchs darf bei zeit⸗
lihen Freiheits - undbei Geld⸗Strafen niemals ein

Drittheil der Strafe überſteigen , welche im Falle des

vollendeten Verbrechens eingetreten wäre , nicht
zwölf Jahre Zuchthaus , wenn im Falle der Vollendung
Todesſtrafe , und nicht acht Jahre Zuchthaus , wenn

im gleichen Falle lebenslängliche Zuchthausſtrafe ein⸗

treten würde .

§. 99 .

Die Strafe des nächſten Verſuchs darf nicht weniger
als zehen Jahre Zuchthaus betragen , wenn im Falle des

vollendeten Verbrechens Todesſtrafe , nicht weniger
als ſechs Jahre Zuchthaus , wenn in gleichem Falle Lebeng

längliche Zuchthausſtrafe eintreten würde , und bei zeit⸗
lihen Freiheits - und Geld⸗Strafen niemals weniger
als ein Viertheil derjenigen Strafe , die im Falle der Bol -

lendung eingetreten wäre .

§. 100 .

Wenn die durch den nächſten Verſuch verwirkte Frei⸗
heitsſtrafe im einzelnen Falle weniger beträgt , als das

niederſte geſetzliche Maaß der für das vollendete Berz

brechen gedrohten Strafart , ſo iſt die nächſte gelindere
Strafart anzuwenden .

§. 101 .

Der Verſuch einer ſtrafbaren Handlung , welche im Falle
der Vollendung die Strafe der Dienſtentſetzung zur

Folge hat , wird von der Strafe der Dienſtentlaſſung ,
oder von Gefängniß bis zu ſechs Wochen , oder von

Geldſtrafe bis zu dreihundert Gulden getroffen .

§. 102 .

Der Verſuch einer ſtrafbaren That , welche im Falle

———

—

—

—

S
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der Vollendung die Strafe der Dienſtentlaſſung oder
der Entziehung einer öffentlichen Berechtigung oder

eines Gewerbbetriebs zur Folge hat , wird von Ge⸗

fängnißſtrafe bis zu vier Wochen oder von Geld -

ftrafe bis zu dreihundert Gulden getroffen .

§. 103

Iſt der Thäter nach unternommenen Verſuchshandlungen
wegen eingetretener Reue oter aug irgend einem anderen

Beweggrunde von der wirklichen Vollführung der That
freiwillig wieder abgeſtanden , ſo ſind die Verſuchshandlungen
als ſolche ſtraflos .

Enthalten ſie jedoch ſelbſt ein eigenes Verbrechen , ſo tritt
die hierdurch verwirkte Strafe ein .

§. 104 .

Als Urheber eines Verbrechens iſt nicht nur derjenige zu
beſtrafen , welcher daſſelbe begangen hat , ſondern auch der

Urheber .

Anſtifter , welcher dadurch Urſache des Verbrechens ge⸗
worden ift , daß er den Thäter vorſätzlich zu dem Entſchluſſe ,
daſſelbe zu begehen , beſtimmt hat .

§. 105 .

Der Anſtifter bleibt ſtraflos , wenn er die angewen⸗ Zäue der Straf⸗
deten Beſtimmungsgründe , wie namentlich den zum Ver⸗

brechen ertheilten Befehl oder Auftrag , durch deſſen Zurück⸗
nahme vor der Ausführung vollkommen wieder aufgehoben ,
oder wenn er in der Folge die Ausführung des Verbrechens
ſelbſt abgewendet oder verhindert , oder der Obrigkeit von

dem bevorſtehenden Verbrechen ſo zeitige Anzeige gemacht
hat , daf fie die Ausführung verhindern fonnte .

§. 106 .

Die Verabredung Mehrerer zur Ausführung eines gez

meinſchaftlich bezweckten Verbrechens , zu deſſen Be⸗

griff nicht ſchon die Zuſammenwirkung mehrerer Perſonen

loſigkeit deſ⸗
ſelben .

Verbrecheriſche
Verbindung .



Strafe .

Strafloſigkeit.
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gehört , hat in Bezug auf die Zurechnung des Erfolgs die

Wirkung , daß , wenn das verabredete Verbrechen ausgeführt
würde , jeder Theilnehmer , welcher in Folge der Verabredung
vor oder bei oder nach der That mitgewirkt , oder durch
ſeine Gegenwart bei der Ausführung ſich zur Mitwirkung
bereit gezeigt hat , von der auf dieſes Verbrechen geſetzten

Strafe getroffen wird .

§. 107 .

Iſt die vom Geſetz gedrohte Strafe keine völlig beſtimmte ,
fo wird das jeden einzelnen Theilnehmer treffende Maaf der -

ſelben innerhalb der geſetzlichen Grenzen nach dem Verhält⸗
niſſe ſeines Einfluſſes auf den gemeinſchafilichen verbrecheri⸗
ſchen Entſchluß und ſeiner Mitwirkung vor , bei oder nach
der That ſelbſt beſtimmt .

§. 108 .

Die Strafe eines Theilnehmers kann im einzelnen Falle
bis zur Strafe eines bloßen Gehülfen herabſinken , wenn

ſowohl ſein Einfluß auf den gemeinſchaftlichen verbreche⸗
riſchen Ent ſchluß , als ſeine Mitwirkung vor , bei und nach
der That nur gering geweſen iſt .

§. 109 .

Wurde das Unternehmen , ehe es zu einem Anfange der

Ausführung kam , freiwillig wieder aufgegeben ,
ſo bleiben die Theilnehmer ſtraflos ; andernfalls wird die

bloße Eingehung der Verbindung als entfernter Ver ſuch
des beabſichtigten Verbrechens beſtraft .

§. 110 .

Der Anſtifter wird ſelbſt dann , wenn er weder vor , noch
bei , noch nach der That auf irgend eine Weiſe mitgewirkt
hat , von der Strafe des Urhebers getroffen , der gemeine
Theilnehmer aber in gleichem Falle von der Strafe des

nächſten Verſuchs .

———

—————

——.
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§. 144 .
T

Hatte der Anſtifter im Falle des vorhergehenden Paras
graphen vor der That die Uebrigen von der Ausführung ,
ſoviel an ihm lag , abzuhalten ſich bemüht , oder denſelben
feinen Austritt aus der Verbindung ausdrücklich erklärt , ſo
trifft ihn die Strafe des nächſten Verſuchs , den gemeinen
Theilnehmer aber in gleichem Falle die Strafe des ent —

S: 112 . 7

Auch den Anſtifter trifft nur die Strafe des entfernten
Verſuchs , wenn er neben der ausdrücklichen Erklärung
ſeines Austritts die Uebrigen zugleich , ſo viel an ihm lag ,
von der Ausführung abzuhalten ſich bemüht hat ; der ge⸗
meine Theilneh mer bleibt in gleichem Falle ſtraflos .

§. 113 .

Der Anſtifter ſowohl , als andere Theilnehmer , welche
der Obrigkeit von der verbrecheriſchen Verbindung ſo zeitig
Anzeige gemacht haben , daß dem Verbrechen noch vorgebeugt
werden konnte , ſind ſtraflos .

§. 144

Wer das Verbrechen eines Anderen vorſaͤtzlich erleichtert
oder befördert , iſt als Gehülfe zu beſtrafen .

§. 145 .

Als Gehülfe iſt namentlich anzuſehen :

1 ) Wer den verbreherifhen Entſchluß Anderer durch Rath ,

Ueberredung , Belehrung , Verführung befördert oder be —

ſtärkt , dem Verbrecher Mittel oder Gelegenheit zur Aus⸗

führung anzeigt , oder verſchafft , oder Hinderniſſe der Aus⸗

führung wegräumt ;

2 ) wer im Zeitpunkt der Ausſührung der That durch un⸗

mittelbare Theilnahme an der Haupthandlung oder durch

Wacheſtehen , Kundſchaftgeben , oder auf andere Weiſe

Gehülfe .



Strafe der Ge⸗
hülfen.

Begünſtigung .

28 IV . Titel . Von dem Vorſatze und der Fahrläßigkeit ,

Beiſtand leiſtet , oder die Entſtehung der verbrecheriſchen
Wirkung , oder die Größe derſelben , befördert ;

3) wer dem Verbrecher in Folge einer der That vorherge⸗
gangenen Zuſage durch Handlungen , die eine Begünſtigung
CS. 120 ) ausmachen , nach der That förderlich geworden iſt .

§. 146 .

Den Gehülfen trifft eine geringere Strafe , als wenn
er als Urheber das Verbrechen ſelbſt begangen hätte ,
nämlich :

J ) lebenslängliches oder zeitliches Zuchthaus bei Ver⸗

brechen , die mit Todesſtrafe ;
2 ) zeitliches Zuchthaus bei ſolchen , die mit tebensläng⸗ 8

licher Zuchthausſtrafe bedroht ſind ;
3 ) bei anderen Verbrechen aber ein geringeres Maaß der

auf das Verbrechen geſetzten , oder die nächſte geringere ,
Strafart .

§. 117 .

Die Gehülfen find in dem Grade härter oder milder zu bes

ſtrafen , in welchem fie zur That mehr oder weniger beige⸗
tragen haben .

§. 118 .

Hat der Gehülfe bei Ausführung deg Verbrechens einen

ſolchen Beiſtand geleiſtet , ohne welchen der Andere das Ver⸗

brechen nicht hätte vollbringen können , ſo kann gegen ihn
die volle Strafe des begangenen Verbrechens erkannt werden .

§. 119 .

Wer dem Thäter Beihülfe zugeſagt , aber nicht geleiſtet
hat , iſt nur dann ſtraflos , wenn er die Zurücknahme ſeiner
Zuſage dem Thäter vor angefangener Ausführung der That
ausdrücklich erklärt , oder die Ausführung durch zeitige An -

zeige bei der Obrigkeit zu verhindern geſucht hat .

§. 120 .

Wer ohne vorheriges Einverſtäͤndniß dem Verbrecher erſt
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nach vollbrachter That in Beziehung auf das Verbrechen

wiſſentlich Vorſchub leiſtet , indem er ihm hinſichtlich der

Erlangung oder des Genuſſes der Vortheile aus dem Berz

brechen förderlich , oder ihm zur Vereitelung der gerichtlichen

Verfolgung behülflich iſt , wird des beſonderen Vergehens der

Begünſtigung ſchuldig .

Dahin gehört namentlich :

19 Wer wiſſentlich Verbrecher bei ſich aufnimmt und ver⸗

birgt , oder ihnen zur Flucht behülflich iſt ;
2 ) Wer Verbrechern vorſätzlich durch Vertilgung der

Spuren des Verbrechens oder der BeweismittelHülfe leiſtet ,
oder zu ſolcher Vertilgung mitwirkt ;

3 ) Wer die durch das Verbrechen gewonnenen Sachen

wiſſentlich in Verwahrung nimmt , verheimlicht , an ſich
bringt oder zu deren Abſatz an Andere verhilft .

§. 121 .

Die Beguͤnſtigung wird mit Rückſicht auf die Größe und

Beſchaffenheit des Hauptverbrechens von Gefängniß⸗ oder

Geld⸗Strafegetroffen , die Fälle ausgenommen , welche durch

beſondere Geſetze ausdrücklich mit anderen Strafen bedroht ſind .
§. 122 .

Wer ſich der Begünſtigung von Verbrechen gewerb —
mäßig ſchuldig macht , iſt mit Arbeitshaus zu beſtrafen ,
und nach Umſtänden zugleich mit zeitlicher oder bleibender

Entziehung der öffentlichen Berechtigung oder des
Gewerbbetriebs , Falls ſolche zum verbrecheriſchen Ver⸗

kehr mißbraucht worden ſind .

§. 123 .

Ehegatten , Verwandte und Ver ſchwägerte in auf - und ab⸗

fteigender Linie ohne Unterſchied des Grades , Brüder und

Schweſtern und Verſchwägerte deſſelben Grades , Adoptiv⸗
eltern und Adoptivkinder , Pflegeltern und Pflegkinder , Vor⸗

minder und Mündel des Schuldigen find von der Strafe
der Begünſtigung frei , wenn dieſe blos zum Schutze des

Strafe .

Strafloſigkeit .



Unterlaſſene
Verhinderung

von Verbrechen .

30 IV . Titel. Von dem Vorſatze und der Fahrläßlgkeit , ꝛc.

Thaͤters gegen Entdeckung oder gerichtliche Verfo lgu ng
Statt gefunden hat .

§. 4124 .

Wer nach erlangter glaubhafter Kenntniß von dem Vor⸗

haben eines Anderen ein beſtimmtes mit Todes - oder le⸗

benslänglicher Zuchthausſtrafe bedrohtes Ver⸗

brechen zu begehen , ſolches nicht durch zeitige Anzeige bei
der Obrigkeit oder durch Warnung der Gefährdeten , oder

durch andere in ſeiner Macht ſtehende Mittel , ſo weit es ohne
Gefahr für ihn ſelbſt oder einen ſeiner Angehörigen ( §. 755 )

geſchehen konnte , zu verhindern geſucht hat , wird von Ge⸗
fängniß⸗ oder Geld - Strafe getroffen .

§. 125 .

Er bleibt jedoch ftraflos , wenn dfe Anzeige oder Warz

nung ein Einſchreiten der Obrigkeit gegen eine Perſon nach
ſich ziehen könnte , zu welcher derſelbe in einem der im § . 123

bezeichneten Verhältniſſe ſteht .

§. 426 .

Die unterlaſſene Anzeige verübter Verbrechen iſt ſtraflos ,
die Faͤlle ausgenommen , für welche beſondere Geſetze das

Gegentheil anordnen .

§. 127 .

Jedoch wird derjenige , welcher den ihm bekannten Urheber
eines beſtimmten Verbrechens , wegen deſſen mit ſeinem
Wiſſen ein anderer Unſchuldiger in gerichtlicher Unter⸗

ſuchung iſt , nicht anzeigt , von Gefängniß oder © eld -

Strafe getroffen .

5. 428 .

Bon der Pflicht zu dieſer Anzeige find die im §. 123 be⸗

zeichneten Perfonen gegen einander ebenfalls frei , fo wie

ferner diejenigen , welche die Kenntniß des Thäters unter

dem Siegel der Beichte erlangt haben .

` a
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